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Der Bundesfinanzhof hat sich mit Urteil vom 7. Juli 2011 - V R 53/10 -1 zur organisatori-
schen Eingliederung bei der umsatzsteuerrechtlichen Organschaft geäußert. Unter Bezug-
nahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wer-
den die folgenden Abschnitte des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses (UStAE) vom 
1. Oktober 2010, BStBl I S. 846, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom XX. XX 20XX   
IV D X – S XXXX/XX/XXXXX (2012/XXXXXXX), BStBl I S. XXX, geändert worden ist, 
wie folgt geändert: 
 
1. Absatz 7 wird wie folgt gefasst und danach werden folgende neue Absätze 8 bis 11 einge-

fügt: 
 

„Organisatorische Eingliederung 
(7)  1Die organisatorische Eingliederung setzt voraus, dass die mit der finanziellen 
Eingliederung verbundene Möglichkeit der Beherrschung der Tochtergesellschaft 
durch die Muttergesellschaft in der laufenden Geschäftsführung tatsächlich wahrge-
nommen wird (BFH-Urteil vom 28. 1. 1999, V R 32/98, BStBl II S. 258). 2Es kommt 
darauf an, dass der Organträger die Organgesellschaft durch die Art und Weise der 

                                                 
1 Das Urteil wird zeitgleich im Bundessteuerblatt Teil II veröffentlicht. 



 
Seite 2  Geschäftsführung beherrscht oder aber zumindest durch die Gestaltung der Bezie-

hungen zwischen dem Organträger und der Organgesellschaft sichergestellt ist, dass 
eine vom Willen des Organträgers abweichende Willensbildung bei der Organtoch-
ter nicht stattfindet (BFH-Urteile vom 5. 12. 2007, V R 26/06, BStBl 2008 II S. 451, 
und vom 3. 4. 2008, V R 76/05, BStBl II S. 905). 3Der aktienrechtlichen Abhängigkeits-
vermutung aus § 17 AktG kommt keine Bedeutung im Hinblick auf die organisatorische 
Eingliederung zu (vgl. BFH-Urteil vom 3. 4. 2008, V R 76/05, a. a. O.). 4Nicht ausschlag-
gebend ist, dass die Organgesellschaft in eigenen Räumen arbeitet, eine eigene Buchhal-
tung und eigene Einkaufs- und Verkaufsabteilungen hat, da dies dem Willen des Organ-
trägers entsprechen kann (vgl. BFH-Urteil vom 23. 7. 1959, V 176/55 U, BStBl III 
S. 376). 5Zum Wegfall der organisatorischen Eingliederung bei Anordnung der Zwangs-
verwaltung und Zwangsversteigerung für ein Grundstück vgl. BMF-Schreiben vom 
1. 12. 2009, BStBl I S. 1609.  
 
(8)  1Die organisatorische Eingliederung setzt in aller Regel die personelle Verflechtung 
der Geschäftsführungen des Organträgers und der Organgesellschaft voraus (BFH-Urteile 
vom 3. 4. 2008, V R 76/05, BStBl II S. 905, und vom 28. 10. 2010, V R 7/10, 
BStBl 2011 II S. 391). 2Dies ist z.B. bei einer Personenidentität in den Leitungsgre-
mien beider Gesellschaften gegeben (vgl. BFH-Urteile vom 17. 1. 2002, V R 37/00, 
BStBl II S. 373, und vom 5. 12. 2007, V R 26/06, BStBl II S. 451). 3Für das Vorliegen 
einer organisatorischen Eingliederung ist es jedoch nicht in jedem Fall erforderlich, 
dass die Geschäftsführung der Muttergesellschaft mit derjenigen der Tochtergesell-
schaft vollständig personenidentisch ist. 4So kann eine organisatorische Eingliede-
rung z.B. auch dann vorliegen, wenn nur einzelne Geschäftsführer des Organträgers 
Geschäftsführer der Organgesellschaft sind (vgl. BFH-Urteil vom 28. 1. 1999, 
V R 32/98, BStBl II S. 258). 5Ob dagegen eine organisatorische Eingliederung vor-
liegt, wenn die Tochtergesellschaft über mehrere Geschäftsführer verfügt, die nur 
zum Teil auch in dem Leitungsgremium der Muttergesellschaft vertreten sind, hängt 
von der Ausgestaltung der Geschäftsführungsbefugnis in der Tochtergesellschaft 
ab. 6Ist in der Organgesellschaft eine Gesamtgeschäftsführungsbefugnis vereinbart 
und werden die Entscheidungen durch Mehrheitsbeschluss getroffen, kann eine 
organisatorische Eingliederung nur vorliegen, wenn die personenidentischen 
Geschäftsführer über die Stimmenmehrheit verfügen. 7Bei einer Stimmenminderheit 
der personenidentischen Geschäftsführer oder bei Einzelgeschäftsführungsbefugnis 
der fremden Geschäftsführer sind dagegen zusätzliche institutionell abgesicherte 
Maßnahmen erforderlich, um ein Handeln gegen den Willen des Organträgers zu 
verhindern (vgl. BFH-Urteil vom 5. 12. 2007, V R 26/06, a. a. O.). 8Eine 
organisatorische Eingliederung kann z.B. in Fällen der Geschäftsführung in der 
Organgesellschaft mittels Geschäftsführungsbefugnis vorliegen, wenn zumindest 
einer der Geschäftsführer auch Geschäftsführer des Organträgers ist und der 



 
Seite 3  Organträger über ein umfassendes Weisungsrecht gegenüber der Geschäftsführung 

der Organgesellschaft verfügt sowie zur Bestellung und Abberufung aller 
Geschäftsführer der Organgesellschaft berechtigt ist (vgl. BFH-Urteil vom 7. 7. 2011, 
V R 53/10, BStBl 2013 II S. …). 9Alternativ kann auch bei 
Einzelgeschäftsführungsbefugnis des fremden Geschäftsführers ein bei 
Meinungsverschiedenheiten eingreifendes, aus Gründen des Nachweises und der 
Inhaftungnahme schriftlich vereinbartes Letztentscheidungsrecht des personeniden-
tischen Geschäftsführers eine vom Willen des Organträgers abweichende Willens-
bildung bei der Organgesellschaft ausschließen und so die organisatorische Einglie-
derung herstellen (vgl. BFH-Urteil vom 5. 12. 2007, V R 26/06, a. a. O.). 10Die organi-
satorische Eingliederung kann auch über eine Beteiligungskette zur Organträgerin 
vermittelt werden, wenn sichergestellt ist, dass abweichende Willensbildungen in den 
Organgesellschaften ausgeschlossen sind. 11Hingegen kann durch die personelle Ver-
flechtung von Aufsichtsratsmitgliedern keine organisatorische Eingliederung herge-
stellt werden. 
 
(9)  1Neben dem Regelfall der personellen Verflechtung der Geschäftsführungen des 
Organträgers und der Organgesellschaft kann sich die organisatorische Eingliede-
rung aber auch daraus ergeben, dass leitende Mitarbeiter des Organträgers als Ge-
schäftsführer der Organgesellschaft tätig sind (BFH-Urteil vom 20. 8. 2009, 
V R 30/06, BStBl 2010 II S. 863). 2Die nach dieser Rechtsprechung mögliche Berück-
sichtigung leitender Mitarbeiter des Organträgers bei der organisatorischen Einglie-
derung beruht auf der Annahme, dass der leitende Mitarbeiter des Organträgers 
dessen Weisungen bei der Geschäftsführung der Organgesellschaft aufgrund eines 
zum Organträger bestehenden Anstellungsverhältnisses und einer sich hieraus erge-
benden persönlichen Abhängigkeit befolgen wird und er bei weisungswidrigem Ver-
halten vom Organträger als Geschäftsführer der Organgesellschaft uneingeschränkt 
abberufen werden kann (vgl. BFH-Urteil vom 7. 7. 2011, V R 53/10, BStBl 2013 II 
S. …). 3Demgegenüber reicht es nicht aus, dass ein leitender Mitarbeiter des Mehr-
heitsgesellschafters nur Prokurist bei der vermeintlichen Organgesellschaft ist, wäh-
rend es sich beim einzigen Geschäftsführer der vermeintlichen Organgesellschaft um 
eine Person handelt, die weder Mitglied der Geschäftsführung noch leitender Ange-
höriger des Mehrheitsgesellschafters ist (vgl. BFH-Urteil vom 28. 10. 2010, V R 7/10, 
BStBl 2011 II S. 391). 
 
(10)  1In Ausnahmefällen kann eine organisatorische Eingliederung auch ohne per-
sonelle Verflechtung in den Leitungsgremien des Organträgers und der Organgesell-
schaft vorliegen. 2Voraussetzung für diese schwächste Form der organisatorischen 
Eingliederung ist jedoch, dass institutionell abgesicherte unmittelbare Eingriffsmög-
lichkeiten in den Kernbereich der laufenden Geschäftsführung der Organgesell-



 
Seite 4  schaft gegeben sind (BFH-Urteil vom 3. 4. 2008, V R 76/05, BStBl II S. 905). 3Der 

Organträger muss durch schriftlich fixierte Vereinbarungen (z. B. Geschäftsführer-
ordnung, Konzernrichtlinie) in der Lage sein, gegenüber Dritten seine Entschei-
dungsbefugnis nachzuweisen und den Geschäftsführer der Organgesellschaft bei 
Verstößen gegen seine Anweisungen haftbar zu machen (BFH-Urteil vom 5. 12. 2007, 
V R 26/06, BStBl II 2008 S. 451). 4Hat die Organgesellschaft mit dem Organträger 
einen Beherrschungsvertrag nach § 291 AktG abgeschlossen oder ist die Organge-
sellschaft nach §§ 319, 320 AktG in die Gesellschaft des Organträgers eingegliedert, 
kann regelmäßig von dem Vorliegen einer organisatorischen Eingliederung ausge-
gangen werden. 5Teilbeherrschungsverträge sind jedoch nicht ausreichend, um eine 
organisatorische Eingliederung herzustellen. 
 
(11)  1Weder das mit der finanziellen Eingliederung einhergehende Weisungsrecht 
durch Gesellschafterbeschluss noch eine vertragliche Pflicht zur regelmäßigen Be-
richterstattung über die Geschäftsführung stellen eine institutionell abgesicherte 
unmittelbare Eingriffsmöglichkeit in den Kernbereich der laufenden Geschäftsfüh-
rung der Organgesellschaft im Sinne des Absatzes 10 dar und reichen daher nicht 
zur Begründung einer organisatorischen Eingliederung aus. 2Auch Zustimmungs-
vorbehalte zugunsten der Gesellschafterversammlung z.B. aufgrund einer Geschäfts-
führungsordnung können für sich betrachtet keine organisatorische Eingliederung 
begründen (vgl. BFH-Urteil vom 7. 7. 2011, V R 53/10, BStBl 2013 II 
S. …). 3Dasselbe gilt für Zustimmungserfordernisse bei außergewöhnlichen 
Geschäften (vgl. BFH-Urteil vom 3. 4. 2008, V R 76/05, BStBl II S. 905) oder das 
bloße Recht zur Bestellung oder Abberufung von Geschäftsführern ohne weiter 
gehende personelle Verflechtungen über das Geschäftsführungsorgan (vgl. BFH-
Urteil vom 7. 7. 2011, V R 53/10, a.a.O.). 4Ebenso kann sich eine organisatorische 
Eingliederung nicht allein daraus ergeben, dass eine nicht geschäftsführende Gesell-
schafterversammlung und ein gleichfalls nicht geschäftsführender Beirat 
ausschließlich mit Mitgliedern des Mehrheitsgesellschafters besetzt sind, vertragliche 
Bedingungen dem Mehrheitsgesellschafter „umfangreiche 
Beherrschungsmöglichkeiten“ sichern und darüber hinaus dieselben Büroräume 
benutzt und das komplette Rechnungswesen durch gemeinsames Personal erledigt 
werden (vgl. BFH-Urteil vom 28. 10. 2010, V R 7/10, BStBl 2011 II S. 391).“ 

 
2. Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 12. 
 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2013 wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass geändert. Die 
Regelungen dieses Schreibens sind auf alle offenen Fälle anzuwenden. Soweit die am ver-
meintlichen Organkreis beteiligten Unternehmer vor dem 1. Januar 2013 unter Berufung auf 
Abschnitt 2.8 Abs. 7 UStAE in der bis zu diesem Stichtag geltenden Fassung übereinstim-



 
Seite 5  mend von einer organisatorischen Eingliederung ausgegangen sind, wird es für vor dem 

1. Januar 2014 ausgeführte Umsätze nicht beanstandet, wenn diese weiterhin unter Berufung 
auf Abschnitt 2.8 Abs. 7 UStAE in der bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Fassung über-
einstimmend eine organisatorische Eingliederung annehmen. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und steht ab sofort für eine 
Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Themen - Steuern - Steuerarten - 
Umsatzsteuer - Umsatzsteuer-Anwendungserlass zum Herunterladen bereit. 
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